
DPTV-Info vom 18.10.08:  

Mindestquote 20% für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie beschlossen

Absenkung der bislang für Ärzte reservierten Zulassungsquote von 40% auf 25%.

Mit dem am 17.10.2008 im Bundestag verabschiedeten GKV-OrgWG wurde auch die bisherige 
Quotenregelung im Bereich der ambulanten Psychotherapie verändert.  Neu eingeführt  wurde 
eine Mindestquote von 20% an Zulassungen für Psychotherapeuten, die ausschließlich Kinder 
und Jugendliche psychotherapeutisch behandeln.  Damit  wird die Versorgungsproblematik  im 
Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie deutlich gemildert. 

Gleichzeitig  wird  die  Mindestquote  für  psychotherapeutisch  tätige  Ärzte  als  25%-Quote  für 
weitere 5 Jahre fortgesetzt. Die bisherige Mindestquote für PP dagegen läuft Ende 2008 aus 
und wird nicht fortgeführt. 

Die  Ärzte-Quote  liegt  noch  über  dem,  was  die  KBV  gefordert  hatte  (20%).  Die  Deutsche 
PsychotherapeutenVereinigung  und  auch  andere  Verbände  und  die  Kammern  hatten  die 
Fortführung der Ärztequote abgelehnt,  weil sie keine Versorgungsprobleme beseitigt  und nur 
dem Schutz  einer  Gruppe  dient.  "Über  die  Motive  der  Politiker  kann  man nur  spekulieren.  
Offensichtlich  ging  es  nur  darum,  einen  Abstand  zur  Mindestquote  in  der  Kinder-  und 
Jugendlichenpsychotherapie, die jetzt mit  20% neu eingeführt  wurde, herzustellen,"  so Dieter 
Best, Vorsitzender des Deutschen PsychotherapeutenVereinigung. 

Die  Absenkung  der  Ärztequote  von  40%  auf  25%  schafft auch  neue  Sitze  für  PPs.  Denn 
praktisch wird nun der Versorgungsgrad in den Planungsbezirken neu berechnet. Da die bisher 
für die Ärzte reservierten Sitze mitgezählt worden sind und diese Sitze reduziert werden, kann in 
den knapp überversorgten Gebieten eine Unterversorgung entstehen. Auf die dann geöffneten 
Sitze können sich Ärzte, PP und KJP bewerben. Dies ist als Nebeneffekt eine Chance für den 
Nachwuchs der PPs. Beide Quoten gelten bis Ende 2013. Am 07.11. geht das Gesetz noch 
einmal  in  den  Bundesrat,  kann  aber  dort  nicht  mehr  blockiert  werden,  weil  es  nicht 
zustimmungspflichtig ist. 


